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Die ganze Summe macht fl. 17l. 12 kr. Nach dem Ur-

barium, dem wir diese Notizen entnahmen, scheint nur der erste

Beitag 1703 eingezogen worden zu sein und zwar blos zur
Hälfte.

jährlich fl. 2.
1 Krone,

fl. 2.
1 Philipp,
fl. 1. 36 kr.

1 Philipp (fl. 2. 24.)
fl. 2. 12 kr.

Der Transit des Pamrerpasses von 1830—1855.
Der Transit dieses Bergpasses beschränkt sich auf Vieh.

Rindvieh und Pferde gehen über denselben von Glarus zum
Verkaufe nach Italien, Schmalvieh und Schweine aus dem

Bündner-Oberlande nach Glarus. In den Jahren 1830-1855
gingen so über den Berg:

Größeres Rindvieh 24218 Stück

Schmalvieh 73245 „
Schweine 5246 „
Pferde 258 „

zusammen 103967 Stück

Der Transit über Panir beläuft sich also im Durchschnitt

j-M« -ms MI ««« I ^ nach ZU«-»,
auf 10 „ Pferde 1

-

und-ms ISI? Schmàch >

àl°.d»-chà,«,201 „ Schweine j

Litteratur.
Chr. Jmm. Kind, Anleitung zur geographische

Kenntniß des Landes Grau bänden. Chur,
bei Wassali 1855. 8. 78 S.
Nach der Einleitung, worin die allgemeinsten geographischen

Begriffe in Kürze erläutert werden, gibt das Büchlein
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I. Eine allgemeine Uebersicht des Landes Graubiindcn nach

Ausdehnung und Höhenlage.

/ì. Abdachung des Rheins: 1. Die Westrheinquelle
und deren Gebiet. 2. Die Südrheinquclle. 3. Die
östlichen Zuflüsse.

ö. Abdachung des In».
L. Die Gränzflüsse der südlichen Abdachung.

II. Eigenthümlichkeiten des bündnerischen Gebirgslandes:
s. Seebildung, b. Nüfen, Bergstürze und Schuttkcgel.
c. Gletscher, die Gebirgsarten, Erze und Heilquellen.
d. Pflanzenbcdeckung. e. Vcwohnung und Lebensweise

der Bewohner.
III. Die Ortsbeschreibung.

In einem Anhange sind verschiedene Landeseinthcilungen

für Verwaltungszwccke, sowie Bevölkerung- und Auswanderungs-
Verhältnisse tabellarisch angegeben.

Der Verfasser wollte mit seinem Büchlein den Schullehrern
und andern Schulfreunden Winke über anschauliche Behandlung
der Geographie geben und in der That ist ihm dies gelungen.
Wir sind überzeugt, daß für den Unterricht mannigfache Belehrung

aus den wenigen Bogen geschöpft werden kann. Der
Plan ist übersichtlich und zweckgemäß und die Ausführung im
Einzelnen klar und wohl geordnet. Nur hätten wir gewünscht,

mehr geschichtliche Andeutungen zu finden, weil, in unserer Volksschule

zumal, der geographische Unterricht über den eigenen

Kanton besonders in Verbindung mit der Geschichte recht

anziehend und fruchtbar gemacht werden kann.

Einige Unrichtigkeiten dürfen wir zu gelegener Correctur
nicht unerwähnt lassen: Fläsch, ehemals abhängig von der Abtei

Pfäfers. Pfeifers hatte nur das Collaturrecht in Fläsch, die

Abhängigkeit Maicnfelds durch seine vielen Lchcngüter war noch

größer. — Obervatz und Alvaschein liegen nicht auf dem link-
seitigen Bergabhange der Albula sondern auf dem rechtseitigen.
— In Löwenberg ist nicht eine Krankenanstalt sondern eine kath.

Nettungsanstalt. — Die Bildnisse sämmtlicher Landrichter sind
in Trunö nicht auf dem Rathhause, sondern auf der dortigen
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Statthaltern des Klosters Dissentis. — Der Fürstenauer Correk-

tionsanstalt geschieht gar keine Erwähnung. - Bei Avers, Davos,
Sofien dürfen die Hauptortschaftcn doch nicht nur schlechtweg

mit dem Thalnamen bezeichnet werden, wie dies bisweilen

geschieht. — Die Nationalwahlkreise sind beinah ganz unrichtig

angegeben, vgl. Amtsblatt vom 12. Oktober 1854. — Hauptort
des Bezirks Albula ist nicht mehr Alveneu, sondern Tiefenkastcn

und des Bezirks Malosa nicht Samaden sondern Silvaplana.
„Die Reinlichkeit der Dörfer und Wohnungen in Bünden

steht auf einer niedern Stufe" so schlechtweg hingestellt, ist das

doch etwas zu viel gesagt. - Daß die Weiber so sehr durch

die Feldarbeit in Anspruch genommen sind, erwähnt Verfasser

als das sicherste Kennzeichen von der niedrigen Bildungsstufe
eines Volks: darüber ließe sich namentlich unter unsern
Verhältnissen streiten. „Die Stoff- und Kleiderbereitung ist

ausschließlich in den Händen des weiblichen Geschlechts" — ein

Satz, gegen den unsere vielen Schneider entschieden Protest
einlegen.

Doch halten wir uns nicht länger bei diesen Einzelheiten

auf. Wir haben das Büchlein mit Interesse gelesen und wünschen

nur, daß es recht viele Lehrer für ihren geographischen Unterricht,
besonders zur eigenen Anleitung, benutzen.

Chronik des Monats Dezember.
Politisches. Der Kleine Rath hat in dem Rekurs der Beisäße

von Chur gegen die städtische Beifltz- und Gcmeinwerkssteuer, den

ersten Beschwerdevunkt, so weit es sich dabei um eine Steuer für daS

bloße Einwvhnungsrecht handelt, als begründet erkannt, den zweiten
dagegen mit Bezug auf einen Beschluß vom Jahr 1851 abgewiesen.

Kirchliches. Vom 1v. bis zum 14. Dezember war der
evangelische Kirchenrath in Chur versammelt. Er behandelte die
ordentlichen Berichte der Colloguien, von denen einzelne sich in bejon-
ders umfassender Weise über die Presbyterialverfassung aussprachen.
Eine Verlängerung der Vlkariatsbewilligung an ordinirte auswärtige
Geistliche von einem auf drei Jahre, wie der Kirchenrath vorschlug,
wurde fast einstimmig verworfen, dagegen mehrfach gewünscht, daß in
Bezug auf Wahlfähigkeit eine Vergcgcnrechtung zwischen den
verschiedenen evangelischen Kantonsbehörden der Schweiz angestrebt werde.
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